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§ 109 BauV Bau- und
Erhaltungsarbeiten auf Straßen mit

Fahrzeugverkehr
 BauV - Bauarbeiterschutzverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.09.2017

1. (1)Bau- und Erhaltungsarbeiten auf Straßen mit Fahrzeugverkehr dürfen nur durchgeführt werden, wenn die zum

Schutz der Arbeitnehmer vor dem Fahrzeugverkehr erforderlichen Maßnahmen, insbesondere

Verkehrssicherungsmaßnahmen wie die Anbringung von Verkehrszeichen und Absperreinrichtungen, im Einklang

mit den verkehrsrechtlichen Vorschriften getroffen sind.

2. (2)Die bei Bau- und Erhaltungsarbeiten auf Straßen mit Fahrzeugverkehr beschäftigten Arbeitnehmer müssen mit

geeigneter persönlicher Schutzausrüstung (insbesondere Warnkleidung) ausgestattet sein.

In Kraft seit 01.05.2014 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 109 BauV Bau- und Erhaltungsarbeiten auf Straßen mit Fahrzeugverkehr
	BauV - Bauarbeiterschutzverordnung


